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Vergaberichtlinien zur Nutzung des Vereinsbusses 
 
1. 
Der Vereinsbus steht Vereinsmitgliedern für vereinsbezogene Veranstaltungen mit 
folgenden Prioritäten zur Verfügung: 
 

• eigene Veranstaltungen des Vereins  

• Teilnahme an Meisterschaften  

• Teilnahme an sonstigen Wettkämpfen  
 
 
2. 
Der Vereinsbus kann nur zu Zwecken genutzt werden, die der Satzung (z.B. Lauf-
Ausdauersportarten) entsprechen. 
Die Verwendung muss wirtschaftlich sein (bei Teilnahme an Wettkämpfen Belegung 
mit mindestens 4 Personen) 
 
3. 
Die Schlüssel für den Vereinsbus befinden sich in der Geschäftsstelle des Vereins 
und können zu den Geschäftszeiten oder nach Absprache dort abgeholt und 
zurückgegeben werden.  
 
Der vorgesehene Fahrer des Buses muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für 
Personenkraftwagen (alt = 3, neu = B) sein.  
Vor Aushändigung der Schlüssel muss eine gültige Fahrerlaubnis vorgezeigt werden. 
 
Das Fahrtenbuch muss vom Nutzer vor Fahrtbeginn kontrolliert und vor der 
Rückgabe des Busses vervollständigt werden. 
 
Der Bus wird vollgetankt und gereinigt übernommen. 
 
Bei der Rückgabe ist der Bus ebenfalls wieder vollgetankt und gereinigt zu 
übergeben. Die Kosten für Sprit werden bei Fahrten zu Meisterschaften gegen 
Vorlage der Tankrechnung erstattet. Etwaige Schäden am Bus sind der 
Geschäftsstelle unverzüglich mitzuteilen. 
 
4. 
Die Busnutzung wird über die Geschäftsstelle beantragt und vom Vorstand 
genehmigt. Die Beantragung sollte mindestens 4 Wochen im Voraus erfolgen. 
 
 

 
Der Vorstand des LLC Marathon Regensburg 
 
24.01.2014  
 


